
TOP 3) 
Jahresrechnung 2008; Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
 

 BESCHLUSS 

Die in der Anlage 2 aufgelisteten Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 
408.408,86 € werden gemäß Art. 60 Abs. 1 LKrO genehmigt. 
 
 


